
Schachjugend Pfalz 
Anwesenheitsliste der Jugendversammlung 

 am 09.12.2021  
durchgeführt als Videokonferenz 

Vorstandsmitglieder 

1.Vorsitzender Christian Plitzko X 

2.Vorsitzender Estelle Morio X 

Schatzmeister Tobas Göttel X 

Spielleiter Tobias Faulhaber X 

Schriftführer Martin Auer Entschuldigt 

Jugendsprecherin Andre Bold X 

Stellv. Jugendsprecherin Pascal Laag X 

Pressereferent Dr. Marcel Böhles X 

Kaderreferent Prof. Dr. Ludwig Peetz X 

Schulschachreferent Klaus-Peter Thronicke X 

Ehrenmitglied Roland Dübon -- 

Beisitzer Arkadi Syrov Abmeldet 

Beisitzer Jörn Lenhardt X 

Beisitzer Klaus Bohnert X 

Beisitzer Matthias Lang X 

Vertreter des Bezirks I Björn Kern  

Vertreter des Bezirks II Nicht besetzt  

Vertreter des Bezirks IV Klaus-Peter Thronicke Schulschachreferent 

Vertreter des Bezirks V Pascal Laag Jugendsprecher 

Vertreter des Bezirks VI Gabriele Lang  
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Schachjugend Pfalz 

Anwesenheitsliste der Jugendversammlung 

 am 09.12.2021  
durchgeführt als Videokonferenz 

Vereinsvertreter 

Verein Delegierter Unterschrift 
Anzahl 

Mitglieder 

(aktive U20) 
Stimmen 

SC Bad Dürkheim Jörn Lenhardt X 12 2 

SC Hauenstein Estelle Morio X 3 1 

SC Schifferstadt Tobas Faulhaber X 21 3 

SK Erfenbach Klaus Bohnert X 8 1 

SK Zweibrücken Prof. Dr. Ludwig Peetz X 15 2 

SK Landau Matthias Lang X 32 4 

SC Sonderheim Uwe Seelinger X 1 1 

SF Birkengeld Dr. Mario Ziegler X 34 4 

S Limburgerhof Adrian Conte X 11 2 

SC Hassloch Kai Merkel X 19 2 

SC Bad Bergzabern Bernd Hauck X 2 1 

SC Westheim Bernd Garrecht X 3 1 

SC Hagenbach Klaus-Peter Thronicke X 21 3 

SC Niedermohr Tobias Göttel X 7 1 

SC Pirmasens Pascal Laag X 6 1 

     

 
§ 19 Stimmrecht (JO) 

(1) Stimmberechtigt sind: 

1. unabhängig von der Anzahl ihrer Funktionen bei der SJP die Mitglieder des Erweiterten Vorstands mit je einer Stimme. 

2. Die Mitgliedsvereine mit einer Stimme für je angefangene beim PSB als Aktive gemeldete jugendliche 10 Mitglieder. Die Vereinsstimmen werden 
durch deren Delegierte abgegeben.  
Jeder Verein kann so viele Delegierte entsenden, wie er Stimmen hat. Ein Delegierter kann mehrere Stimmen abgeben.  
Ein Verein, der mehr als 4 Stimmen hat, entsendet mindestens 2 Delegierte. In diesem Fall muss einer der beiden Delegierten Jugendlicher im 
Sinne von § 5 Abs.2 Nr.1 sein. Ist der Mitgliedsverein nicht durch seinen satzungsgemäßen Vertreter anwesend, bedürfen die Delegierten seiner 
schriftlichen Bevollmächtigung. 


